
Preisliste Transportbeton 2024

Preise gültig ab 01. März 2024
Betonwerke: 

www.mittendorfer.at

Betondisposition:
07612 89 991 400

Betonbestellungen bis 12:00 des Vortages

Pump- und Fördergeräte 48 Std. vor 
Einsatzbeginn, innerhalb der normalen
Arbeitszeit 

Ebensee

Steinkogelstraße 28c
4802 Ebensee

Timelkam

Industriestraße 8
4850 Timelkam



Mittendorfer Beton GmbH & Co KG
Steinkogelstraße 28c, 4802 Ebensee

UID-Nr. ATU63618339, Sitz: Ebensee

FN 300153b, LG Wels

beton@mittendorfer.at

Erfolgt bei Bestellungen keine Angabe der Konsistenz wird F52 ausgeliefert.

Druckfestig-
keitsklasse

Kurzbezeichnung Konsistenz Listenpreis € / m³

X0 X0 C1 119,19

C8/10 X0 F 38 126,14

C12/15 X0 F 38 130,21

C16/20 XC1 F 52 135,97

XC2 PB F 52 139,37

C20/25 XC1 XC1 F 52 138,15

XC2 PB F 52 141,73

C25/30 XC1 XC1 F 52 142,81

XC2 PB F 52 144,44

B1 F 52 151,35

B2 F 52 157,16

B3 F 52 164,79

B4 F 52 167,98

B5 F 52 178,75

B6 F 52 180,97

B6 C³A frei F 52 Aufpreis 23€

B7 F 52 182,81

B8 F 59 167,02

B9 F 59 171,14

B10 F 59 175,08

B11 F 59 178,86

B12 F 59 182,81

C30/37 XC2 PB F 52 159,83

B2 F 52 170,08

B3 F 52 175,95

B4 F 52 178,72

B5 F 52 191,57

B6 F 52 191,57

B6 C³A frei F 52 Aufpreis 23€

B7 F 52 195,66

C35/45 XC2 PB F 52 168,33

B2 F 52 174,78

B3 F 52 184,55

B4 F 52 187,78

B5 F 52 200,43

B6 F 52 200,43

B6 C³A frei F 52 Aufpreis 23€

B7 F 52 204,47

CEM II 42,5 N

CEM II 42,5 N

CEM II 42,5 N

CEM II 42,5 N

XC4/XW2/XD2/XF1/XA1L CEM II 42,5 N

XC4/XW2/XD2/XF2/XA1L CEM II 42,5 N

XC4/XW2/XD3/XF3/XA2L CEM II 42,5 N

XC4/XW2/XD3/XF3/XA2L/XA2T CEM II 42,5 N C³A frei

XC4/XW2/XD3/XF4/XA1L CEM II 42,5 N

CEM II 42,5 N

CEM II 42,5 N C³A frei

CEM II 42,5 N

XC4/XW2/XD2/XF1/XA1L/UB1

Expositionsklasse

X0

X0

XC2

CEM II 42,5 N

XC3/XW1

XC4/XW1/XD2/XF1/XA1L

XC4/XW1/XD2/XF3/XA1L

X0

XC1

XC2

XC2

CEM II 42,5 N

CEM II 42,5 N

CEM II 42,5 N

CEM II 42,5 N

CEM II 42,5 N

XC4/XW2/XD3/XF3/XA2L

Zement

CEM II 42,5 N

Betonpreisliste
Nach ÖNORM B 4710-1:2018 mit Regelkonsistenz F52, Größtkorn 32 mm, Festigkeitsentwicklung EM.

TRANSPORTBETON NACH DRUCKFESTIGKEIT UND EXPOSITIONSKLASSEN

Landesabgabe für das obertägige Gewinnen mineralischer Rohstoffe: € 0,34 / m³.

XC4/XW2/XD3/XF3/XA2L/XA2T

CEM II 42,5 N

XC4/XW1/XD2/XF1/XA1L

XC4/XW1/XD2/XF3/XA1L

XC4/XW2/XD2/XF1/XA1L

XC4/XW1/XD2/XF1/XA1L/UB2

XC2

XC4/XW2/XD3/XF4/XA1L

XC3/XW1/UB1

XC3/XW1/UB2

XC4/XW1/XD2/XF1/XA1L/UB1

CEM II 42,5 N

CEM II 42,5 N

CEM II 42,5 N

XC4/XW2/XD2/XF1/XA1L

XC4/XW2/XD2/XF2/XA1L

CEM II 42,5 N

CEM II 42,5 N

CEM II 42,5 N

CEM II 42,5 N

CEM II 42,5 N

CEM II 42,5 N

CEM II 42,5 N C³A frei

CEM II 42,5 N

XC4/XW2/XD2/XF2/XA1L

XC4/XW1/XD2/XF1/XA1L

XC4/XW1/XD2/XF3/XA1L

XC2

XC4/XW2/XD3/XF3/XA2L/XA2T

XC4/XW2/XD3/XF4/XA1L

XC4/XW2/XD3/XF3/XA2L

CEM II 42,5 N

CEM II 42,5 N

CEM II 42,5 N

CEM II 42,5 N

CEM II 42,5 N

CEM II 42,5 N

CEM II 42,5 N
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Mittendorfer Beton GmbH & Co KG
Steinkogelstraße 28c, 4802 Ebensee

UID-Nr. ATU63618339, Sitz: Ebensee

FN 300153b, LG Wels

beton@mittendorfer.at

Druckfestig- 
keitsklasse

Kurzbezeichnung Konsistenz Listenpreis € / m³

C40/50 XC2 PB F 52 179,80

B2 F 52 180,91

B3 F 52 195,70

B4 F 52 198,88

B5 F 52 205,20

C50/60 auf Anfrage

Sichtbetone B2 bis B7 Aufzahlung 4,00

C25/30 B2/XM1 F 52 163,99

C30/37 B2/XM1 F 52 177,67

C25/30 B2/XM2 F 52 198,35

C30/37 B2/XM2 F 52 211,16

C25/30 B7/XM2 F 52 220,29

C35/45 B2/XM3 F 52 auf Anfrage

auf Anfrage

C25/30 B2 Mono F 52 169,94

C25/30 B4 Mono F 52 183,13

C25/30 BS TB1 F 59 178,76

C25/30 BS TB2 F 59 171,41

C25/30 BS TB1/SOB F 59 182,96

C25/30 BS TB2/SOB F 59 175,35

C12/15(56) BS TBP F 59 165,15

C25/30 BS1A F 52 197,39

C25/30 BS1B F 52 197,39

C25/30 BS1C F 52 216,13

auf Anfrage

C30/37 SCC XC2 PB F 73 216,83

auf Anfrage

SM Filterbeton C1 115,71

SM Pflasterbeton C1 118,52

SM Pflasterdrainbeton C1 131,21

SM Pflasterschlämme F 66 225,33

SM Estrichbeton C1 162,06

SVM Verfüllzone F 52 136,05

SVM Leitungszone F 59 153,25

Expositionsklasse Zement

0/4 550 kg Bindemittel CEM II 42,5 N

0/4 250 kg Bindemittel CEM II 42,5 N

Größtkorn 32 CEM II 42,5 N

XC2/XW2/XF3/XAT-B/XAL-B/RRS CEM II 42,5 N C³A frei

XC2/XW1/XF3/XAT-A/RRS CEM II 42,5 N C³A frei

XC2/XW2/XF4/XAT-B/XAL-B/RRS CEM II 42,5 N C³A frei

weitere Kombinationen von XM1, XM2, XM3 mit B3, B5 und B7

Kühlkosten

SCC - BETON (Self Compacting Concrete)

XW1 CEM II 42,5 N

CEM II 42,5 N

XW1/XF1/XA1L CEM II 42,5 N

XW1

0/4 CEM II 42,5 N

SCC XC2 PB CEM II 42,5 N

SCC - Betone in anderen Druckfestigkeitsklassen bzw. Kurzbezeichnungen

SONDERMISCHUNGEN

Einkornbeton 16/32 oder 8/16 100 kg BM CEM II 42,5 N

Einkornbeton 4/8 100 kg Bindemittel CEM II 42,5 N

4/16 200 kg Bindemittel CEM II 42,5 N

XC4/XW2/XD2/XF2/XA1L CEM II 42,5 N

CEM II 42,5 N

WASSERUNDURCHLÄSSIGE BETONBAUWERKE - WEISSE WANNEN

VERSCHLEISSBEANSPRUCHUNG

MONOLITHISCHE BETONPLATTEN

XC4/XW1/XD2/XF1/XA1L CEM II 42,5 N

XC4/XW2/XD2/XF1/XA1L CEM II 42,5 N

BOHRPFÄHLE

XW1/XF1/XA1L CEM II 42,5 N

XC2, B2, B3, B4, B5

nach Anforderungen ÖNORM 4710-1

XC2 CEM II 42,5 N

XC4/XW1/XD2/XF1/XA1L CEM II 42,5 N

XC4/XW1/XD2/XF3/XA1L CEM II 42,5 N

XC4/XW2/XD2/XF1/XA1L CEM II 42,5 N

weitere Sonderbetone und Richtlinienbetone auf Anfrage!

XC4/XW1/XD2/XF1/XA1L/XM3

CEM II 42,5 N

XC4/XW1/XD2/XF1/XA1L/XM2 CEM II 42,5 N

XC4/XW1/XD2/XF1/XA1L/XM2 CEM II 42,5 N

SONDERBETONE UND RICHTLINIENBETONE

CEM II 42,5 N

XC4/XW1/XD2/XF1/XA1L/XM1

XC4/XW1/XD2/XF1/XA1L/XM1 CEM II 42,5 N

XC4/XW2/XD3/XF4/XA1L/XM2 CEM II 42,5 N
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Mittendorfer Beton GmbH & Co KG
Steinkogelstraße 28c, 4802 Ebensee

UID-Nr. ATU63618339, Sitz: Ebensee

FN 300153b, LG Wels

beton@mittendorfer.at

X0

XC1-4

XW 1-2

XD1-3

XF1-4

XA1-3

XM1-3

B 1

B 2

B 3

B 4

B 5

B 7

B 6 C³A frei

B 8

B 9

B 10

B 11

GK 22 mm 4,00 € / m3 CEM II 42,5R 8,00 € / m3
GK 16 mm 8,50 € / m3 CEM II 42,5N C³A-frei 23,00 € / m3
GK 8 mm bis max. (C40/50) 19,50 € / m3 Mehrzement 0,20 € / kg
GK 4 mm bis max. (C25/30) 24,00 € / m3

Zusätze und Zusatzmittel Verzögerer
Aufzahlung F52 auf F59 5,00 € / m3 verzögerte Anfangserhärtung (VA) bis 4 Std 5,50 € / m3
Aufzahlung F52 auf F66 10,00 € / m3 verzögerte Anfangserhärtung (VA) bis 6 Std 6,50 € / m3
von F45 auf F38 kein Abzug verzögerte Anfangserhärtung (VA) über 6 Std
von F45 auf C1 - C2 kein Abzug
Quellmittel auf Anfrage
Frostschutz auf Anfrage
Beschleuniger    auf Anfrage
Haftemulsion oder Oleoplast    auf Anfrage

Selbstabholung Nachlass -6,50 € / m3
Energiekostenzuschlag Anpassung
CO2 Zuschlag ab 1.1.2024 bis 31.12.2024 3,53 € / m3
Mindermengenzuschlag bei Zufuhr unter 7 m³ 20,00 € / m3
Freie Entlade- und Wartezeit je Fahrmischer unter 6 m³ 30 Minuten, ab 6 m³ 45 Minuten

Überschreitung je begonnene ¼ Stunde
Winterzuschlag von 20.11. bis 10.03. 10,00 € / m3
Stahlfaser auf Anfrage
Mikro-Kunststofffaser 0,91 kg/ m³ auf Anfrage
Makro-Kunststofffaser 1,0 kg auf Anfrage

  für bauseits beigestellte Zusatzmittel auf der Baustelle 5,50 € / m3
  für Verschleißzuschlag bei Zugabe von Stahl- oder Kunststofffaser bauseits 5,50 € / m3

Restbetonentsorgung für nicht auf der Baustelle entleerten Beton 35,00 € / to
Montage von Schneeketten (pro Fahrzeug) 150,00 €  PAU
Transportkostenzuschlag für Bergfahrten, größere Entfernungen oder sonstige Erschwernisse auf Anfrage
Betonkühlung auf Anfrage

Montag bis Donnerstag von 6:00 bis 7:00 Uhr und von 16:30 bis 20:00 Uhr 14,00 € / m3

Freitag von 6:00 bis 7:00 und von 13:00 bis 20:00 Uhr, Samstag von 6:00 bis 13:00 Uhr 14,00 € / m3

Montag bis Freitag von 20:00 bis 6:00 Uhr und Samstag ab 13:00 Uhr 25,00 € / m3

Samstag bei Einzellieferungen, Werk <25m3

Sonn- und Feiertag - Mindestmenge 100 m³ innerhalb 8 Stunden Arbeitszeit auf Anfrage

Wärmeentwicklungsklassen WE1/ WE2

Reduziertes Schwinden (RS) 12,00 € / m3

Stark reduziertes Schwinden (RRS) 18,00 € / m3

Abreißfestigkeit A1,0/ A1,5/ A 2,0

Geringe Blutneigung (BL) 11,00 € / m3

SCC (Self Compacting Concrete) selbstverdichtend

 auf Anfrage

Überstundenzuschlag

EM = Festigkeitsentwicklung mittel

500,00 €

Expositionsklassen/ Verwendungszweck 

Aufzahlungen und Sonderleistungen
Gesteinskörnung Zement

Wasserdruck bis 10m

senkrechte Bauteile mit taumittelhaltigem Sprühnebel

waagrechte Bauteile Taumittel direkt ausgesetzt

Unterwasserbeton, Schlitzwände, Bohrpfähle im Trockenen, unter der Frostgrenze bei nicht chemisch angreifendem Grundwasser

Unterwasserbeton, Bohrpfähle im Wasser oder mit Stützflüssigkeit, unter der Frostgrenze bei nicht chemisch angreifendem Grundwasser

Unterwasserbeton, Schlitzwände, Bohrpfähle im Trockenen, über der Frostgrenze und/oder bei schwach angreifendem Grundwasser 

(lösend)

Bauteile ohne Bewehrung zB.: Unterlagsbeton, Fundamente, Füll- und Ausgleichsbeton

Korrosion ausgelöst durch Karbonatisierung
XC1 trocken oder ständig nass - XC2 nass, selten trocken, mäßige Feuchte, wechselnd nass und trocken -                                                          

      XC3 Wasserdruck bis 10m - XC4 Wasserdruck über 10m

Korrosion verursacht durch Chloride XD1 mäßige Feuchte - XD2 nass, selten trocken - XD3 wechselnd nass und trocken

XF1 mäßige Wassersättigung ohne Taumittel - XF2 mäßige Wassersättigung mit Taumittel -                                                                                 

       XF3 hohe Wassersättigung ohne Taumittel - XF4 hohe Wassersättigung mit Taumittel

Kein Korrosions- oder Angriffsrisiko

XW1 Wasserdruck bis 10m - XW2 Wasserdruck über 10m

auf Anfrage

EL = Festigkeitsentwicklung langsam

 auf Anfrage

Kosten für Sondergenehmigung werden mit einem Verwaltungsaufwand von 15 % an den Auftraggeber weiter verrechnet

Sonstige Leistungen

  pro fehlendem m³   

EO = Festigkeitsentwicklung sehr langsam

 auf Anfrage

Standard

Besondere Eigenschaften

auf AnfrageES = Festigkeitsentwicklung schnell

Festigkeitsentwicklungen

20,00 €/ ¼ Std.

auf Anfrage

Wasserundurchlässigkeit

Manipulationsspesen 

Frostangriff mit und ohne Taumittel

Chemischer Angriff   L=lösend   T=treibend XA1T/XA1L schwach - XA2T/XA2L mäßig - XA3T/XA3L stark angreifende Umgebung

Verschleißanspruch XM1 mäßige - XM2 schwere - XM3 extreme Verschleißbeanspruchung

Frost ohne Taumittel und wasserundurchlässig

Frost mit Taumittel

XC3/XW1/UB2

XC4/XW1/XD2/XF1/XA1L/UB2
Unterwasserbeton, Bohrpfähle im Wasser oder mit Stützflüssigkeit, über der Frostgrenze und/oder bei schwach angreifendem                   

Grundwasser (lösend)

Unterwasser Beton (Schlitzwände und Bohrpfähle)

XC3/XW1

XC4/XW1/XD2/XF1/XA1L

XC4/XW1/XD2/XF3/XA1L

außen liegende senkrechte Bauteile mit mäßiger Wassersättigung

außen liegende waagrechte Bauteile mit hoher Wassersättigung

Betonbauwerke Wasserdruck über 10m

XC4/XW2/XD3/XF3/XA2L/XA2T beständig gegen mäßig treibende und lösende Angriffe, Abwasseranlagen

XC4/XW2/XD2/XF3/XA1L

XC4/XW2/XD3/XF4/XA1L

XC4/XW2/XD2/XF1/XA1L

Chemische Angriffe

XC4/XW1/XD2/XF1/XA1L/UB1

XC3/XW1/UB1
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Mittendorfer Beton GmbH & Co KG
Steinkogelstraße 28c, 4802 Ebensee

UID-Nr. ATU63618339, Sitz: Ebensee

FN 300153b, LG Wels

beton@mittendorfer.at

Mastlänge bis 32 m Mastlänge bis 36 m

Pauschale für An- und Abfahrt inkl. Pumpen von 20 m³ Beton 440,00 € 470,00 €

je weiterer m³ 12,50 € 13,00 €

Die Preise bedingen eine durchschnittliche Fördermenge von mehr als 15 m³/ Std., bei Unterschreitung der 
Mindestfördermenge verrechnen wir einen Stundensatz von 130,00 € 140,00 €

Umstellen der Pumpe auf der Baustelle 100,00 € 100,00 €

Regie per Stunde 130,00 € 140,00 €

Zuschläge für Einsätze außerhalb der Normalarbeitszeit:

Montag bis Donnerstag 16:30 bis 20:00 Uhr, Freitag 12:00 bis 20:00 Uhr, Samstag bis 13:00 Uhr

Nachteinsätze 20:00 bis 07:00 Uhr, Samstag 13:00 bis 20:00 Uhr

Sonn- und Feiertagseinsätze

Rohre und Schläuche DN 80 - 100 - 125 14,50 € / lfm

Anpumphilfe (Schmiermische) für Betonpumpen mit Rohrleitungen 185,00 € / m3

Fremdpumpen - Aufzahlung für bauseits beigestellte Betonpumpe 7,00 € / m3

Zuschlag für das Fördern von Stahlfaserbeton 3,30 € / m3

Stornierung innerhalb von 24 Stunden vor geplantem Einsatz 250,00 €  PAU

Stornierung nach bereits erfolgter Anfahrt 300,00 € PAU

ist auf der Baustelle keine Auswaschmöglichkeit vorhanden, verrechnen wir einen pauschalen Entsorgungsbeitrag 145,00 €  PAU

Förderband 20,00 € / m3

Förderband-Mindermengenzuschlag (Pauschale < 3 m³) 80,00 € PAU

im Labor

Frischbetongesamtkontrolle

Bestimmung der Konsistenz (Ausbreit- bzw. Verdichtungsmaß), 

WB-Wert-Bestimmung, 1 LP-Prüfung, Frischbetontemperaturmessung, je Prüfung

Rohdichte und eine Serie Probewürfel für Druckfestigkeit ohne Attest inkl. An- und Abfahrt

Probekörperherstellung

1 Serie Würfel für Druck- oder Spaltzugfestigkeit je Serie 185,00 €

1 Serie Platten für Prüfung der Wassereindringtiefe je Serie 185,00 €

1 Serie Balken für Frostprüfung oder Biegezugfestigkeit je Serie 185,00 €

Prüfung Wassereindringtiefe

LP-Prüfung (Messung des LP-Gehalts im Frischbeton) je Messung 120,00 €

WB - Wert-Bestimmung je Messung 160,00 €

Konsistenzprüfung (Ausbreitmaß bzw. Verdichtmaß) exkl. An- und Abfah je Messung

Baustoffprüfer - Regiekosten je Std.

Betontechniker - Regiekosten je Std.

Kilometerkosten für Laborwagen je km

Druckfestigkeitsprüfung mit eigener Druckpresse und Prüfbericht je Serie

Rückprallhammerprüfung am Bauwerk je Prüfung

Messung der Wasserabsonderung je Prüfung

Hydratations-Wärmemessung im Bauteil

Bohrkernentnahme (Kernbohrungen Duchm. 50 mm bis max. 180 mm)

Filterpress- oder Druckpressprüfung für "Weiche Betone" (Bohrpf. oder Schlitzwandbeton)

auf Anfrage

85,00 €

97,00 €

1,60 €

120,00 €

260,00 €

185,00 €

Alle Preise sind exkl. MwSt. basierend auf den aktuellen Material- und Lohnkosten. Sämtliche Lieferungen/Leistungen erfolgen ausschließlich auf 
Grundlage der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Mittendorfer Beton GmbH & Co KG (siehe Beilage oder www.mittendorfer.at).

Sicherheitsdatenblatt Beton und AUVA - Information für Betonpumpen ist unbedingt zu beachten (siehe Beilagen).

185,00 €

240,00 €

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

185,00 €

auf Anfrage

15,50 €

Betonpumpen

Laborleistungen

Bestellung von Fördergeräten mind. 48 Std. vor dem geplanten Einsatz

560,00 €

Förderband

100,00 €

160,00 €

+10%

+20%

auf Anfrage

Mastlänge bis 45 m

Fördergeräte

260,00 €

auf der Baustelle

370,00 € 465,00 €

260,00 €

160,00 €
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Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen für Transportbeton und Betonpumpleistungen  
(AGB Unternehmer 03/2019) 

 
 

§ 1 – Auftragsgrundlage und Anwendung der Verkaufs- und 
Lieferbedingungen 

1.1 Diese „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“ 
(AGB) gelten zwischen Auftraggeber (AG) und 
Auftragnehmer (AN) bei allfälligen Widersprüchen in der 
angeführten Reihenfolge: 
- das Auftragsschreiben samt Lieferverzeichnis 

(Beschreibung des Leistungsgegenstandes) 
- diese AGB 
- die für Beton (die „Ware“) einschlägige technische 

ÖNORM B 4710 Teil 1. und Teil 2. (in der jeweils 
aktuellen Fassung), sowie die einschlägigen Richtlinien 
und Merkblätter der Österreichischen Bautechnik 
Vereinigung 

- die branchenspezifischen Unternehmensbräuche 
- das dispositive Recht 

1.2 Abweichungen von diesen AGB sowie 
Geschäftsbedingungen des AG sind wirkungslos und 
werden nicht Vertragsinhalt, es sei denn, dass sie vom AN 
ganz oder teilweise schriftlich anerkannt werden. 

1.3 Für den AG gehört das Geschäft zum Betrieb seines 
Unternehmens. 

 
§ 2 – Lieferung, Leistung und Annahmeverzug 

2.1 Die Zufahrt zur Entladestelle bzw zum Aufstellungsort des 
Fahrmischers bzw der Betonpumpe muss für das Befahren 
mit Fahrzeugen für das jeweils technisch erforderliche 
Gesamtgewicht geeignet sein. Der AG hat auf seine Kosten 
rechtzeitig die behördliche Genehmigung zu beschaffen und 
nachzuweisen, Schutzmaßnahmen durchzuführen und für 
die Reinigung der Straße und der Gehsteige zu sorgen.  

2.2 Als Ankunftszeit des Fahrmischers gilt das Eintreffen auf der 
Baustelle.  

2.3 Die Leistungspflicht des AN ruht, wenn der Lieferung von 
ihm nicht beeinflussbare Behinderungen (zB Engpässe bei 
Vorlieferanten, sonstige äußere Behinderungen der 
Produktions- oder Lieferbedingungen) entgegenstehen. 
Wird durch diese Bedingungen die Lieferung oder Leistung 
unmöglich, so wird der AN von der Lieferungs- bzw 
Leistungsverpflichtung befreit.  

2.4 Sollte die abgerufene Liefermenge nicht fristgerecht an die 
Baustelle geliefert werden, so treffen den AN die 
Rechtsfolgen des Schuldnerverzuges erst nach Ablauf von 
drei Stunden, die mit der Einmahnung der Leistung durch 
den AG zu laufen beginnen.  

2.5 Wenn Aufträge vom AG nur zum Teil abgerufen werden, hat 
der AN das Recht, für die tatsächlich durchgeführten 
Lieferungen Listenpreise nachzuverrechnen. Für bestellte 
und nicht abgenommene Mengen steht dem AN das Recht 
zu, diese Mengen sowie deren Entsorgungs- und 
Deponiekosten zu verrechnen. 

2.6 Wird das Betonieren oder der Pumpeneinsatz durch den AG 
verschoben, so hat er den AN hiervon mindestens 24 
Stunden vor der abgesprochenen Lieferzeit schriftlich zu 
verständigen. Die durch die Verschiebung verursachten 
Mehraufwendungen hat der AG zu ersetzen.  

2.7 Der AG ist verpflichtet, die Ware zur vereinbarten Lieferzeit 
abzunehmen. Der AG haftet dem AN für sämtliche durch 
seinen Annahmeverzug verursachten Aufwendungen. 

2.8 Die Fahrmischerfahrer und Pumpenmaschinisten des AN 
sind nicht berechtigt, für diesen Erklärungen abzugeben 
oder entgegenzunehmen.  

2.9 Der AG sorgt für eine reibungslose Übernahme des 
Transportbetons.  

2.10 Der AG hat den Lieferschein vor der Entladung der Ware zu 
kontrollieren und zu unterzeichnen. Der vom AG zur 
Annahme eingesetzte Gehilfe ist auch zur Unterfertigung 
des Lieferscheins berechtigt. Auf dem Lieferschein sind im 
Besonderen vom AG veranlasste Zugaben (zB Wasser, 
Fasern oder sonstige Zusätze) zu vermerken. Eine 
Mitwirkungs- oder Warnpflicht des AN ist dabei 
ausgeschlossen. Wurden auf Anweisung des AG dem Beton 

Stoffe zugegeben, so hat der AG sämtliche erforderlichen 
Nachweise, die ursprünglich der AN zu erbringen hatte, 
durch eigene Prüfungen zu erbringen und dem AN zur 
Verfügung zu stellen. Die vom AG gewünschte Zugabe führt 
zum Ausschluss der Gewährleistung oder sonstigen Haftung 
des AN. 
 

§ 3 – Pumpleistungen  
3.1 Der AG ist für die Sicherheit auf der Baustelle, insbesondere 

im Zusammenhang mit dem Einsatz von Betonpumpen, 
verantwortlich und hat sich eines Planungs- und 
Baustellenkoordinators zu bedienen.  

3.2 Der AG hat eine geeignete Fläche für die Aufstellung der 
Betonpumpe bzw des Fahrmischers zur Verfügung zu 
stellen. Die Informationen über den sicheren Aufstellungsort 
der Betonpumpe sind in das Baustellenerfassungsblatt 
aufzunehmen. Der AN hat das Recht, den Aufstellungsort bei 
sicherheitstechnischen Bedenken abzulehnen. 

3.3 Der AG hat die behördliche Genehmigung für das Aufstellen 
der Betonpumpe zu beschaffen und die Arbeitsbedingungen 
für den sicheren Einsatz von Betonpumpen zu erfüllen: Dazu 
gehören insbesondere die Sicherung von elektrischen 
Freileitungen, die Bekanntgabe von Einbauten und 
Hohlräumen, die Unterweisung des Endschlauchführers, die 
Verwendung der persönlichen Schutzausrüstung durch den 
Endschlauchführer, das Bereitstellen eines Einweisers und 
die Zurverfügungstellung sicherer Standplätze sowie von 
Absturzsicherungen, insbesondere für Endschlauchführer 
und Betonpumpenmaschinisten. Der AG hat außerdem den 
sicherheitstechnischen Anweisungen des 
Betonpumpenmaschinisten im Betonpumpen-Arbeitsbereich 
Folge zu leisten. 

3.4 Pumpenmaschinisten und Fahrmischerfahrer sind nur zum 
Betreiben der Betonpumpe bzw der Fahrmischer berechtigt. 
Für das bautechnisch fachgerechte Einbringen des Betons 
ist ausschließlich der AG verantwortlich; dazu verfügen die 
Pumpenmaschinisten und Fahrmischerfahrer über keine 
Fachkenntnisse. Eine Mitwirkungs- oder Warnpflicht des AN 
ist ausgeschlossen. 

3.5 Wird über Wunsch des AG der Frischbeton nach Verlassen 
des Schlauchendes der Betonpumpe, des 
Übergabetrichters, des Förderbandes, des Rutschenendes 
des Mischfahrzeuges durch eine darüberhinausgehende 
Rohr- und Schlauchleitung gepumpt oder anderweitig 
befördert, kann eine Veränderung der Betongüte eintreten, 
die eine geänderte Rezeptur verlangt. Der AG hat daher den 
AN 48 Stunden vor der abgesprochenen Lieferzeit schriftlich 
über Pumpleitungslängen von über 50m zu informieren. Die 
dadurch entstehenden Mehrkosten trägt der AG. 

3.6 Der AN stellt Rohr- und Schlauchleitung zur Verfügung. Für 
den ordnungsgemäßen Zusammen- und Abbau sowie deren 
fachgerechte Reinigung ist ausschließlich der AG 
verantwortlich. Er haftet auch für den Verlust. Eine 
Mitwirkungs- oder Warnpflicht des AN ist ausgeschlossen. 

3.7 Für die Ausschlämmung der Rohrleitungen ist der AG auf 
seine Kosten verantwortlich. Der AG hat auf seine Kosten für 
die Möglichkeit zum Auswaschen der Mischfahrzeuge und 
der Betonpumpen im Bereich der Baustelle zu sorgen und 
das beim Reinigen der Rohrleitungen bzw der 
Fahrmischerrutschen auf der Baustelle anfallende 
Schmutzwasser zu entsorgen. Eine Mitwirkungs- oder 
Warnpflicht des AN ist ausgeschlossen. 

 
§ 4 – Betonprüfung 

4.1 Grundsätzlich sind für die Betonprüfung die 
facheinschlägigen Normen und Regelwerke anzuwenden. 
Prüfungen des Frischbetons sind von einem befugten 
Fachmann durchzuführen. Ein Fachmann gilt als befugt, 
wenn er die Kenntnisse im Sinne der ÖNORM B 4710-1 
Abschnitt G.2.2 nachweist. 

4.2. Werden in der Sphäre des AG Betonprüfungen durchgeführt 
oder erlangt dieser Kenntnis von Prüfungsergebnissen und 
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werden dabei negative Ergebnisse festgestellt, sind diese 
dem AN unverzüglich schriftlich mitzuteilen.  

 
§ 5 – Gewährleistung und Schadenersatz 

5.1 Der AN leistet Gewähr nach Maßgabe der Bestimmungen 
der §§ 922 ff Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch und den 
Konkretisierungen in den folgenden Punkten.  

5.2 Als Übergabe gilt der Zeitpunkt, in welchem der Beton die 
Sphäre des AN verlässt.  

5.3 Die Gewährleistungspflicht des AN erstreckt sich nicht auf 
Mängel, die dem AG zuzurechnen sind. Der AN leistet daher 
keine Gewähr für Mängel, die durch vom AG veranlasste 
Veränderungen an der Ware (zB Zugabe von Wasser, 
Fasern oder sonstigen Zusätzen) verursacht werden. Der 
AN leistet darüber hinaus keine Gewähr für jenen 
Betonierabschnitt, in welchem der AG den gelieferten Beton 
mit Beton anderer Hersteller zusammen einbringt. Eine 
Mitwirkungs- oder Warnpflicht des AN ist ausgeschlossen.  

5.4 Bei Herstellung nach Rezepten des AG haftet der AN 
lediglich für die bestellte Zusammensetzung, nicht aber für 
eine bestimmte Betongüte oder -eigenschaft. Der AG ist 
verpflichtet, solche Rezepte unter fachkundiger Anleitung zu 
erstellen. Eine Mitwirkungs- oder Warnpflicht des AN ist 
ausgeschlossen.  

5.5 Der AG hat den gelieferten Beton unverzüglich bei Übergabe 
zu untersuchen und allfällige Mängel sofort geltend zu 
machen. Unterlässt der AG diese Mängelrüge, so gilt die 
Ware als genehmigt. Mündliche oder telefonische 
Bemängelungen sind unverzüglich schriftlich zu bestätigen. 
Die unterlassene, verspätete oder nicht formgerechte 
Bemängelung hat den Verlust von Ansprüchen aus 
Gewährleistung, Schadenersatz und aus Irrtum über die 
Mangelhaftigkeit der Sache zur Folge. 

5.6 Für die eventuell erforderliche Entnahme und Prüfung von 
Bohrkernen ist nur eine dafür akkreditierte Prüf- oder 
Inspektionsstelle heranzuziehen. Die damit verbundenen 
Kosten trägt im Falle vertragskonformer Lieferung der AG. 

5.7 Die Gewährleistungsfrist beträgt sechs Monate. Die 
Mangelhaftigkeit zum Zeitpunkt der Übergabe hat der AG zu 
beweisen. 

5.8 Für Produkthaftungsansprüche wird nach Maßgabe des 
Produkthaftungsgesetzes gehaftet. Davon abgesehen setzt 
eine Schadenersatzpflicht des AN grobe Fahrlässigkeit oder 
Vorsatz voraus und ist auf den Ersatz des unmittelbaren 
positiven Mangelschadens beschränkt. Der Ersatz eines 
entgangenen Gewinns, von Folgeschäden, mittelbaren 
Schäden oder Drittschäden ist jedenfalls ausgeschlossen. 

5.9 Der AG trägt die Beweislast für ein Verschulden des AN. 
Seine Ersatzansprüche verjähren in sechs Monaten ab 
evidenter Erkennbarkeit von Schaden und Schädiger, 
unabhängig davon jedenfalls in vier Jahren nach der 
Übergabe iSd Pkt 5.2.  

 
§ 6 – Preise, Rechnungslegung und Zahlungsbedingungen 

6.1 Angebotene Preise und Kostenvoranschläge sind 
freibleibend. Änderungen der Kalkulationsbestandteile 
berechtigen den AN zu entsprechenden Preiskorrekturen. 
Kostenänderungen ab Vertragsabschluss werden gemäß 
den vom Fachverband der Stein- und keramischen Industrie 
bei der Wirtschaftskammer Österreich herausgegebenen 
Index für Transportbeton oder eine an seine Stelle tretende 
Preisgleitregelung berücksichtigt.  

6.2 Die Abrechnung der von AN erbrachten Lieferungen bzw 
Leistungen erfolgt auf Grund der vom AG bestätigten 
Lieferscheine. 

6.3 Sofern keine besonderen Zahlungskonditionen vereinbart 
wurden, sind Rechnungen des AN sofort und ohne Abzug 
fällig. Die Annahme von Wechseln und Schecks bleibt 
vorbehalten und erfolgt jedenfalls nur zahlungshalber. 
Diskont-, Einziehungsspesen und sonstigen Kosten gehen 
zu Lasten des AG. 

6.4 Sämtliche Forderungen des AN werden sofort fällig, wenn 

der AG mit der Erfüllung auch nur einer Verbindlichkeit in 
Verzug gerät. Das gleiche gilt, wenn er seine Zahlungen 
einstellt, überschuldet ist, die Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens mangels Vermögens abgelehnt wird, 
oder Umstände bekannt werden, die begründete Zweifel an 
der Kreditwürdigkeit des AG rechtfertigen oder vergleichbare 
Gründe auftreten, die es dem AN unzumutbar machen, am 
Vertrag festzuhalten.  

6.5 Bestehen Forderungen aus verschiedenen Lieferungen bzw 
Leistungen, entscheidet über die Verrechnung von 
Geldeingängen der AN. Ein Zurückbehaltungsrecht des AG 
ist ausgeschlossen. Eine Aufrechnung mit etwaigen 
Gegenforderungen ist ihm nur dann möglich, wenn diese 
vom AN anerkannt oder rechtskräftig festgestellt sind. 

6.6 Im Falle des schuldhaften Zahlungsverzuges schuldet der 
AG dem AN unbeschadet weiterer Ansprüche die 
Listenpreise. Darüber hinaus hat der AN unbeschadet der 
gesetzlichen Rechtsfolgen das Recht, weitere Lieferungen 
bzw Leistungen von Vorauszahlungen oder 
Sicherheitsleistungen abhängig zu machen. 
Entgegengenommene Wechsel können vor Verfall 
zurückgegeben und sofortige Barzahlung gefordert werden. 
 

§ 7 – Gefahrenübergang 
Die Gefahr geht sowohl bei Selbstabholung als auch bei 
Lieferung in jenem Zeitpunkt auf den AG über, in welchem 
die Ware die Sphäre des AN verlässt.  

 
§ 8 – Erfüllungsort und Gerichtsstand 

8.1 Der Erfüllungsort ist der Sitz des AN. 
8.2 Für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit diesem 

Vertragsverhältnis ist das für den Sitz des AN örtlich und 
sachlich zuständige ordentliche Gericht maßgebend. 

8.3 Es gilt österreichisches Recht. UN-Kaufrecht findet keine 
Anwendung. 

 
§ 9 – Datenschutz 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten (zB Name, 
Geschlecht, Geburtsdatum, Liefer- und Rechnungsanschrift, 
E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Bonitätsdaten) durch den 
AN erfolgt ausschließlich im Einklang mit den anwendbaren 
gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere der DSGVO und 
dem DSG. Daten des AG werden nur soweit verarbeitet, als 
die Verarbeitung zur Erfüllung vertraglicher oder rechtlicher 
Pflichten erforderlich ist (Art 6 Abs 1 lit b und c DSGVO), die 
Verarbeitung im Rahmen von Interessenabwägungen zur 
Wahrung berechtigter Interessen des AN (zB bei 
Konsultation von und Datenaustausch mit Auskunfteien zur 
Ermittlung von Bonitäts- bzw Ausfallsrisiken) erforderlich ist 
(Art 6 Abs 1 lit f DSGVO) oder der AG in die Verarbeitung 
eingewilligt hat (Art 6 Abs 1 lit a DSGVO). Eine 
entsprechende Einwilligung kann der AG jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen. Dem AG stehen bei 
Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen die Rechte 
auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, 
Datenübertragbarkeit, Widerspruch und Beschwerde bei der 
Österreichischen Datenschutzbehörde zu. Weiterführende 
Informationen zum Datenschutz, insbesondere zu den 
einzelnen Verarbeitungsvorgängen, der Dauer der 
Datenspeicherung, den Empfängern der Daten und den 
technischen und organisatorischen Maßnahmen, stehen für 
den AG unter www.mittendorfer.at zum Abruf zur Verfügung. 
Auf Wunsch des AG wird ihm der AN die 
Datenschutzinformationen unverzüglich auch postalisch 
übermitteln. 



DDEERR  SSIICCHHEERREE  UUMMGGAANNGG  MMIITT  FFRRIISSCCHHEEMM  BBEETTOONN  AAMM  BBAAUU  
 

Als Mitgliedsbetrieb des Güteverbandes Transportbeton liegt uns Ihre 
Sicherheit am Herzen. Beachten Sie daher bitte folgende Hinweise bei der 
Verarbeitung von Transportbeton: 
 
AARRBBEEIITTSSHHAANNDDSSCCHHUUHHEE  
Beginnen Sie mit der Arbeit nicht ohne wasserdichte Arbeitshandschuhe. 
Für die Sicherheit Ihrer Hände sind diese absolut notwendig. 
  

LLAANNGGEE  HHOOSSEE  
Ziehen Sie stets eine lange Hose an. Auch wenn eine kurze oft 
bequemer wäre, denken Sie an Ihre Beine! Die lange Hose ist eine 
notwendige Sicherheitsmaßnahme.  
   

SSCCHHUUHHEE  
Das geeignetste Schuhwerk, das Sie beim Betonieren tragen können, 
sind Schutzstiefel. Am besten ist, wenn diese bis unter die Knie reichen. 
 

SSCCHHUUTTZZBBRRIILLLLEE  
Nur durch das Tragen einer Schutzbrille, können Sie gefährliche 
Verletzungen im Bereich der Augen vermeiden.  
 

                   Xi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                Reizend 
 

 

 

 

BB  EE  TT  OO  NN          EE  NN  TT  HH  ÄÄ  LL  TT  
PP  ZZ  --  KK  LL  II  NN  KK  EE  RR    ≤≤    11  55    %%      GG  EE  WW  II  CC  HH  TT  SS  AA  NN  TT  EE  II  LL  EE  
 
GGEEFFAAHHRREENNHHIINNWWEEIISSEE  

• R36/38 Reizt die Augen und die Haut 

• R41  Gefahr ernster Augenschäden 

• R43  Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich 
 
SSIICCHHEERRHHEEIITTSSRRAATTSSCCHHLLÄÄGGEE  
• S2  Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen 

• S24/25 Berührungen mit den Augen und der Haut  
vermeiden 

• S26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit 
Wasser abspülen und einen Arzt konsul-
tieren 

• S36/37 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe 
   und Schutzkleidung tragen 

EENNTTSSOORRGGUUNNGGSSHHIINNWWEEIISSEE  
Restbeton dem Recycling zuführen bzw. erhärteten Beton im Bauschuttaufbereitungsanlagen 
geben oder geordnet deponieren. 
 

 

Firma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DDaatteennbbllaatttt  mmiitt  GGeeffaahhrreennhhiinnwweeiisseenn  uunndd  
SSiicchheerrhheeiittssrraattsscchhllääggeenn  zzuumm  PPrroodduukktt  
wwuurrddee  vvoorr  ddeerr  ÜÜbbeerrggaabbee  ddeess  BBeettoonnss  
üübbeerrggeebbeenn,,  ggeelleesseenn  uunndd  zzuurr  KKeennnnttnniiss  
ggeennoommmmeenn..    
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